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Mandanteninformation für Steuerrecht Unternehmer 
1. Besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach: Wann es genutzt werden muss 

Die aus § 52d FGO folgende Nutzungspflicht für das besondere elektronische Steuerberater-
postfach (beSt) bedeutet eine weitere, von Amts wegen zu berücksichtigende Formvorschrift 
für rechtswirksame Prozesshandlungen durch bestimmende Schriftsätze. 
Hintergrund 

Mit Antragschreiben vom 28.3.2023 beantragte der prozessbevollmächtigte Steuerberater per Brief-
post die Aussetzung der Vollziehung des Einkommensteuerbescheids 2014 beim FG. 

Nachdem die Geschäftsstelle des FG nach Einsicht im EGVP-Adressbuch festgestellt hatte, dass der 
Prozessbevollmächtigte sich bereits am 15.3.2023 für das beSt freigeschaltet hatte, wies das FG ihn 
unter Bezugnahme auf die Vorschriften der §§ 52a, 52d FGO auf Zweifel an der Zulässigkeit des An-
trags hin und forderte ihn zur Stellungnahme auf. Dieses Schreiben wurde per EGVP an die von der 
Bundessteuerberaterkammer für den Prozessbevollmächtigten hinterlegte Safe ID versandt. Eine Stel-
lungnahme durch den Prozessbevollmächtigten erfolgte nicht. 

Entscheidung 

Das FG hat den Antrag als unzulässig verworfen, weil der Antrag wegen des Verstoßes gegen die 
Pflicht zur elektronischen Übermittlung als nicht eingereicht gelten würde. 

Die grundsätzlich gebotene Schriftform werde im Anwendungsbereich des § 52d FGO durch die elekt-
ronische Form verdrängt. Die aus § 52d FGO folgende Nutzungspflicht erweise sich damit als weitere, 
von Amts wegen zu berücksichtigende Formvorschrift für rechtswirksame Prozesshandlungen durch 
bestimmende Schriftsätze. Die Vorschrift gelte für alle Verfahren nach der FGO und knüpfe allein an 
den Status als Steuerberater an. 

Ein Dokument, das unter Verstoß gegen die Pflicht zur elektronischen Übermittlung in Papierform oder 
als Telefax übermittelt worden sei, gelte prozessrechtlich als nicht eingereicht. Die in dem Dokument 
enthaltenen Prozesshandlungen seien unwirksam. 

Nach den Feststellungen des Gerichts (EGVP-Geschäftsstelle) im EGVP-Adressbuch sei der Prozess-
bevollmächtigte zumindest ab 15.3.2023 für das beSt freigeschaltet gewesen. Eine vorübergehende 
Unmöglichkeit aus technischen Gründen nach § 52d Satz 4 FGO sei weder vorgetragen noch unver-
züglich glaubhaft gemacht. Vielmehr habe sich der Prozessbevollmächtigte gar nicht geäußert. 

2. Corona-Hilfen sind keine außerordentlichen Einkünfte 
Bei Corona-Finanzhilfen für Einschränkungen und Schließungen von Restaurants und anderen 
gastronomischen Einrichtungen scheidet eine Tarifermäßigung für außerordentliche Einkünfte 
aus. Es fehlt an einer Zusammenballung der Einkünfte. 
Hintergrund 
Streitig war die vom Steuerpflichtigen begehrte begünstigte Besteuerung von Finanzhilfen im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie nach § 34 EStG. Das Finanzamt lehnte dies mangels Zusammen-
ballung der Einkünfte ab. 

Entscheidung 
Die Klage beim FG hatte keinen Erfolg. 

Außerordentliche Einkünfte i. S. d. § 34 Abs. 1 EStG und § 34 Abs. 2 EStG liegen grundsätzlich nur 
dann vor, wenn die zu begünstigenden Einkünfte in einem Veranlagungszeitraum zu erfassen sind und 
durch die Zusammenballung von Einkünften erhöhte steuerliche Belastungen entstehen. Das Erforder-
nis der Zusammenballung von Einkünften als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal ist aus dem Um-
stand abzuleiten, dass sowohl der Wortlaut des § 34 Abs. 1 EStG als auch der des § 34 Abs. 2 EStG 
ausdrücklich nur "außerordentliche" Einkünfte begünstigen. 

Der Steuerpflichtige hatte im Streitjahr 2020 lediglich Finanzhilfen und Zuschüsse gewinnerhöhend er-
fasst, die sich auf dieses Kalenderjahr bezogen. Die Finanzhilfen und Zuschüsse bezogen sich nicht 
auf weitere Veranlagungszeiträume; sie waren auch nicht in einem anderen Veranlagungszeitraum als 
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dem, für den sie gezahlt worden sind, mit regulären anderen Einkünften des Steuerpflichtigen aus sei-
nem Gewerbebetrieb zusammengetroffen. Daher kam es nicht zu einer einmaligen und außergewöhn-
lichen Progressionsbelastung. 

Auch dann, wenn die Zuschüsse im Jahr 2020 dennoch zu einem höheren Gewinn führten als in den 
Vorjahren, kommt eine begünstigte Besteuerung nicht in Betracht. Dies kann lediglich eine Folge über-
höht festgesetzter Zuschüsse sein, weil bei ihrer Bemessung offenbar nicht hinreichend berücksichtigt 
worden ist, dass aufgrund der Betriebseinschränkungen auch erheblich niedrigere Betriebsausgaben 
angefallen sind. Eine überhöhte Bemessung von Zuschüssen für einen Veranlagungszeitraum hat je-
doch nicht zur Folge, dass die für § 34 Abs. 1 EStG und § 34 Abs. 2 EStG erforderliche Zusammenbal-
lung vorliegt. Hierdurch entsteht keine außergewöhnliche Progressionsbelastung. 

3. Corona-Lockdown: Sind Leistungen eines Fitnessstudios steuerbar? 

Bei der Fortzahlung der Mitgliedsbeiträge an ein Fitnessstudio während des Corona-
Lockdowns handelte es sich nicht um steuerbare Leistungen. 
Hintergrund 

Kläger war der Betreiber eines Fitnessstudios. Aufgrund einer Corona-Verordnung musste das Fit-
nessstudio in der Zeit vom 17.3.2020 bis zum 17.5.2020 schließen. Viele Mitglieder bezahlten für die-
sen Zeitraum weiterhin ihre Beiträge. 

Der Kläger bot den Mitgliedern während der Schließzeit Online-Kurse, eine Telefon-Hotline und Kör-
perscans an. Außerdem bot er an, dass die Mitglieder den Zeitraum, den sie nicht bei dem Kläger trai-
nieren konnten, am Ende der Mitgliedschaft beitragsfrei ersetzt bekämen. 
Das Finanzamt war der Auffassung, dass hier umsatzsteuerpflichtige Umsätze vorlägen. 

Dagegen wandte sich der Kläger mit seiner Klage. 

Entscheidung 

Das FG gab im Wesentlichen dem Kläger Recht und sah lediglich die Zahlungen vor der Schließung 
als umsatzsteuerbare und -pflichtige Umsätze an. 

Es mangelte für die Monate ganz oder teilweise an dem für die Umsatzsteuerbarkeit erforderlichen 
Leistungsaustausch. Die Lockdownmaßnahmen machten es dem Kläger nach zivilrechtlichen Maßstä-
ben unmöglich, die Leistung zu erbringen. 

Auch die Fortzahlung der Mitgliedsbeiträge trotz der Schließung und die angebotenen Ersatzleistungen 
rechtfertigen laut FG keine andere Betrachtungsweise. 

Für März sei die Zahlung der Mitgliedsbeiträge als steuerbare Anzahlung zu werten, nicht jedoch für 
die Monate April und Mai. Auch eine Steuerschuldnerschaft durch Entgeltvereinnahmung nach § 17 
Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. Abs. 1 UStG oder eine Umsatzsteuerschuld nach § 14c UStG sei hier nicht gege-
ben. 

4. Sind Zahlungen für die Überlassung von Kabelweitersenderechten dem Gewinn hinzuzurech-
nen? 
Aufwendungen für die Überlassung von Kabelweitersenderechten können der gewerbesteuer-
rechtlichen Hinzurechnung unterliegen. 
Hintergrund 

Die Beteiligten streiten darum, ob Zahlungen für die Überlassung von Kabelweitersenderechten ge-
werbesteuerrechtlich nach § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG dem Gewinn hinzuzurechnen sind. 

Die X-KG betrieb in den Streitjahren (2008 und 2010) Kabelnetze in der Bundesrepublik Deutschland. 
Zwischen der X-KG und öffentlich-rechtlichen sowie privat-rechtlichen Fernseh- und Hörfunksendern 
bestanden in den Streitjahren Einspeiseverträge. Danach war die X-KG vertraglich verpflichtet, das je-
weilige Programm zeitgleich, vollständig und unverändert in ihr Kabelnetz einzuspeisen und an die an-
geschlossenen Haushalte zu verteilen. 

In den Gewerbesteuererklärungen für die X-KG betreffend die Jahre 2008 und 2010 wurden die Zah-
lungen an die GEMA sowie die VG Media nicht als Hinzurechnungsbeträge angegeben, sondern als 
für Durchleitungsrechte angefallen qualifiziert. 
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In einer u. a. für die Streitjahre durchgeführten Außenprüfung bei der Klägerin als Rechtsnachfolgerin 
der X-KG kam der Prüfer u. a. zu dem Ergebnis, dass der X-KG von der GEMA und der VG Media Ka-
belweitersenderechte überlassen worden seien, für die die X-KG jeweils Zahlungen geleistet habe. 
Dabei handele es sich um Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten, die nach 
Maßgabe des § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzuzurechnen seien. 

Das Finanzamt hat die Einsprüche gegen die Gewerbesteuermessbescheide 2008 und 2010 zurück-
gewiesen. Das FG gab der Klage statt. 

Entscheidung 

Der BFH hat der Revision des Finanzamts stattgegeben und das FG-Urteil aufgehoben. Der BFH hat 
die Voraussetzungen für eine Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst f GewStG bejaht. 

Rechte i. S. v. § 8 Nr. 1 Buchst. f Satz 1 GewStG sind Immaterialgüterrechte, also subjektive Rechte 
an unkörperlichen Gütern mit selbstständigem Vermögenswert, die eine Nutzungsbefugnis enthalten 
und an denen eine geschützte Rechtsposition – ein Abwehrrecht – besteht. 

Wie sich auch aus dem in der Vorschrift enthaltenen Klammerzusatz ergibt, gehören zu den Rechten 
insbesondere auch Lizenzen. Unter einer Lizenz ist die von dem Lizenzgeber dem Lizenznehmer pri-
vatrechtlich eingeräumte Befugnis zu verstehen, Rechte oder Werte zu nutzen. Zu den Rechten, die 
durch eine Lizenz überlassen werden, gehören auch Urheberrechte. Für diese Rechte kann der Urhe-
ber nach § 31 Abs. 1 Satz 1 UrhG einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder 
alle Nutzungsarten zu nutzen. 

Ungeschützte Positionen hingegen, die kein Abwehrrecht gegenüber nicht berechtigten Personen ge-
währen, sodass Letztere von der Nutzung nicht ausgeschlossen werden können, werden nicht vom 
Rechtebegriff des § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG umfasst. Das Kabelweitersenderecht ist ein urheber-
rechtlich geschütztes Recht an der Veröffentlichung eines Werks. Es handelt sich um keine unge-
schützte (Rechts-)Position. Damit gehört das Kabelweitersenderecht steuerrechtlich zu den Rechten i. 
S. v. § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG. 

Bei dem Kabelweitersenderecht handelt es sich auch um ein i. S. d. § 8 Nr. 1 Buchst. f GewStG über-
tragbares Recht. Dies ergibt sich für das Kabelweitersenderecht des Urhebers aus § 20b Abs. 2 Satz 1 
UrhG und für das entsprechende Recht der Sendeunternehmen aus § 87 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1 
UrhG. Die Kabelweitersenderechte waren auch nicht ausschließlich zur Überlassung an Dritte be-
stimmt. Die Nutzungsbefugnis an dem Recht auf Kabelweitersendung betraf allein die X-KG als Kabel-
unternehmen; auf die übertragenen Sendungen und deren Inhalt im Einzelnen kommt es nicht an, so-
dass es nicht um die Frage geht, ob die X-KG Dritten (den Kabelkunden) Rechte überlassen hat. 

Entgegen der Auffassung des FG wurden die Kabelweitersenderechte im Streitfall auch zeitlich befris-
tet überlassen und nicht endgültig übertragen. Im Rahmen der Beurteilung, ob eine zeitlich befristete 
Rechteüberlassung vorliegt, genügt es für gewerbesteuerliche Zwecke, auf die generelle Nutzungsbe-
fugnis des Rechts auf Kabelweitersendung abzustellen. Es ist nicht auf das einzelne Werk im Rahmen 
eines Programms abzustellen (keine "atomisierende" Betrachtungsweise). 

5. Tätigkeit als Schuldnerberater nicht umsatzsteuerbefreit 
Wird ein Rechtsanwalt auch als Schuldnerberater tätig, sind bei der Beurteilung der Frage, ob 
es sich um eine Einrichtung handelt, die keine systematische Gewinnerzielung anstrebt, sämt-
liche Tätigkeiten des Unternehmers zu berücksichtigen. 
Hintergrund 
Der Kläger ist als selbstständiger Rechtsanwalt insbesondere auf dem Gebiet des Familienrechts tätig. 
Zudem wird er im Namen und auf Rechnung der ADN Schuldner- und Insolvenzberatung e. V. (ADN) 
als Schuldnerberater tätig. Für seine Umsätze aus der Tätigkeit als Schuldnerberater machte er die 
Steuerbefreiung gem. § 4 Nr. 18 UStG geltend. Das Finanzamt hingegen stufte die Leistungen als um-
satzsteuerpflichtig ein. 

Entscheidung 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Gemäß § 4 Nr. 18 UStG sind eng mit der Sozialfürsorge und der sozia-
len Sicherheit verbundene Leistungen umsatzsteuerfrei, wenn diese Leistungen von Einrichtungen des 
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öffentlichen Rechts oder anderen Einrichtungen, die keine systematische Gewinnerzielung anstreben, 
erbracht werden. Etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, dürfen nicht verteilt, sondern müssen zur 
Erhaltung oder Verbesserung der durch die Einrichtung erbrachten Leistungen verwendet werden. 

Streitig war, ob vorliegend eine systematische Gewinnerzielung angestrebt wird und deshalb die Vo-
raussetzungen der Steuerbefreiung nicht erfüllt sind. Nach Ansicht des Finanzgerichts sind bei der Be-
urteilung dieser Frage sämtliche Tätigkeiten eines Unternehmers zu berücksichtigen. Da der Kläger als 
natürliche Person aufgrund seiner Rechtsanwaltstätigkeit eine systematische Gewinnerzielung an-
strebt, war die Steuerbefreiung nicht zu gewähren. Auch der Einwand des Klägers, als Hilfspersonen i. 
S. d. § 57 Abs. 1 Satz 2 AO die satzungsmäßigen Zwecke der nach § 4 Nr. 18 UStG steuerbefreiten 
ADN zu erfüllen, führt zu keiner anderen Beurteilung, denn die Hilfsperson muss selbst die Vorausset-
zungen der Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 18 UStG erfüllen. 

6. Übernahme von ärztlichen Diensten für Polizeibehörden nicht umsatzsteuerfrei 
Übernimmt ein Arzt vertretungsweise einen ärztlichen Notfalldienst und entnimmt er Blutproben 
für die Polizeibehörden, sind die dafür vereinnahmten Entgelte keine umsatzsteuerfreien Heil-
behandlungsleistungen. 
Hintergrund 
Der klagende Arzt nahm auf der Grundlage einer mit der Kassenärztlichen Vereinigung geschlossenen 
Vereinbarung als Vertreter für andere Ärzte am hausärztlichen ambulanten Notfalldienst teil. Die im 
Rahmen des Notdienstes erbrachten ärztlichen Leistungen rechnete er entweder im Wege der Privatli-
quidation oder über die Kassenärztlichen Vereinigung ab. Von dem jeweils vertretenen Arzt erhielt er 
für die Notdienstvertretung einen Stundenlohn zwischen 20 EUR und 40 EUR. 

Daneben führte der Kläger für die Polizeibehörde Blutentnahmen durch, die er gegenüber der Landes-
kasse abrechnete. Die Höhe der Vergütung hing dabei u. a. davon ab, zu welchem Zeitpunkt und wie 
viele Blutentnahmen durchgeführt wurden. 

Der Kläger war der Ansicht, es handelt sich dabei um umsatzsteuerfreie Heilbehandlungsleistungen 
nach § 4 Nr. 14 Buchst. a) Satz 1 UStG. Das Finanzamt sah dies anders. 

Entscheidung 

Das FG hat die Klage abgewiesen. Die Vertretung im ärztlichen Notdienst und die Entnahme von Blut-
proben für die Polizeibehörden sind keine umsatzsteuerfreien Heilbehandlungsleistungen nach § 4 Nr. 
14 Buchst. a) Satz 1 UStG. 

Die vom Kläger gegenüber den vertretenen Ärzten erbrachten sonstigen Leistungen sind darauf ge-
richtet, die Ärzte von sämtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem übernommenen Dienst 
einschließlich der Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung des Notfalldienstes freizustel-
len. Nur hierfür leisteten die vertretenen Ärzte das Entgelt an den Kläger und nicht für die vom Kläger 
im ärztlichen Notdienst ausgeübten Tätigkeiten oder zur Weiterleitung einer selbst bereits erhaltenen 
Vergütung. 

Diese Vertretungsleistungen dienen somit keinem therapeutischen Zweck. Die Vertretung eines ande-
ren, bereits zum ärztlichen Notfalldienst zugeteilten Arztes fördert die Aufrechterhaltung oder die Wie-
derherstellung der menschlichen Gesundheit nicht weiter. 

Die Entnahme von Blutproben erfolgte auf polizeiliche Anordnung im Zusammenhang mit einem straf-
rechtlich oder öffentlich-rechtlich geführten Verfahren. Im Vordergrund steht nach dem Urteil dabei die 
Beweiserhebung und die Erstattung eines Gutachtens, nicht aber der Schutz der menschlichen Ge-
sundheit. 

7. Verwertung sicherungsübereigneter beweglicher Wirtschaftsgüter: Einkommensteuer als Mas-
severbindlichkeit 
Überlässt der Insolvenzverwalter dem absonderungsberechtigten Gläubiger die der Masse zu-
gehörigen sicherungsübereigneten beweglichen Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens zur 
Verwertung und entsteht nachfolgend durch deren Verkauf ein einkommensteuerpflichtiger 
Gewinn, ist die darauf entfallende Einkommensteuer eine Masseverbindlichkeit. 
Hintergrund 
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Am 1.11.2012 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Insolvenzschuldners I eröffnet, 
der als Einzelunternehmer einen metallverarbeitenden Gewerbebetrieb unterhielt. Der Kläger wurde 
zum Insolvenzverwalter bestellt. 

Mit Schreiben vom 29.11.2012 überließ der Kläger der Kreissparkasse die Verwertung der ihr siche-
rungsübereigneten beweglichen Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens des Insolvenzschuldners I 
und bat darum, den Verwertungserlös ihm gegenüber abzurechnen und den Umsatzsteueranteil sowie 
den Feststellungskostenbeitrag auszukehren. 

Im Rahmen der Schätzung der Besteuerungsgrundlagen des Streitjahres 2013 ermittelte das Finanz-
amt aus dem Verkauf des beweglichen Betriebsvermögens einen Gewinn und kündigte an, ihn der 
Masse zuzurechnen. Es erließ 2 Bescheide, mit welchen es unter Berücksichtigung von Einkünften 
des Insolvenzschuldners I aus Gewerbebetrieb zum einen die (anteilige) Einkommensteuer betreffend 
die Masse gegenüber dem Kläger und zum anderen die (anteilige) Einkommensteuer betreffend das 
insolvenzfreie Vermögen gegenüber dem Insolvenzschuldners I festsetzte. Dabei teilte das Finanzamt 
den Gesamtbetrag der Einkommensteuer im Verhältnis der Masseeinkünfte zu den Einkünften im in-
solvenzfreien Vermögen auf. 

Nach Abgabe der Steuererklärung änderte das Finanzamt die Einkommensteuerbescheide für 2013 
aufgrund weiterer, nachträglich bekanntgewordener Verkäufe des sicherungsübereigneten Betriebs-
vermögens dahingehend ab, dass es nunmehr Einkünfte des Insolvenzschuldners I aus Gewerbebe-
trieb i. H. v. 63.657 EUR zugrunde legte, wodurch sich eine entsprechende Neuaufteilung der Gesamt-
steuerschuld und eine geänderte Festsetzung der anteiligen Einkommensteuer in den an den Kläger 
(als Insolvenzverwalter) sowie an I gerichteten Einkommensteuerbescheiden ergab. 

Die Klagen des Klägers sowie des I wurden vom FG abgewiesen. 
Entscheidung 

Die Revision wurde vom BFH als unbegründet zurückgewiesen. Das Finanzamt hat zu Recht die Ein-
kommensteuer, soweit sie auf den Gewinn des I aus der Veräußerung betrieblicher Wirtschaftsgüter 
entfällt, in dem angefochtenen Einkommensteuerbescheid für 2013 als gegenüber dem Kläger als In-
solvenzverwalter festzusetzende Masseverbindlichkeit i. S. d. § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO erfasst. 

Im Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits begründete Steueransprüche sind zur In-
solvenztabelle anzumelden. Später begründete Steueransprüche, die als Masseverbindlichkeiten nach 
§ 55 Abs. 1 InsO zu qualifizieren sind, sind gegenüber dem Insolvenzverwalter durch Steuerbescheid 
festzusetzen. Alle sonstigen Ansprüche sind insolvenzfrei. Die einheitliche Einkommensteuerschuld ist 
ggf. in eine Insolvenzforderung, eine Masseforderung und eine insolvenzfreie Forderung aufzuteilen. 

Die Abgrenzung zwischen Insolvenzforderungen und (sonstigen) Masseverbindlichkeiten richtet sich 
ausschließlich nach dem Zeitpunkt der insolvenzrechtlichen Begründung. Entscheidend ist dabei, ob 
und wann ein Besteuerungstatbestand nach seiner Art und Höhe tatbestandlich verwirklicht und damit 
die Steuerforderung insolvenzrechtlich begründet worden ist. 
Für die insolvenzrechtliche Begründung des Einkommensteueranspruchs kommt es deshalb darauf an, 
ob der einzelne unselbstständige Besteuerungstatbestand – insbesondere die Erzielung von Einkünf-
ten nach § 2 Abs. 1 EStG – vor oder nach Insolvenzeröffnung verwirklicht wurde. Entscheidend ist, 
wann der Tatbestand, an den die Besteuerung knüpft, vollständig verwirklicht ist. 

Nach Maßgabe dieser Grundsätze hat das Finanzamt zu Recht die auf den Veräußerungsgewinn ent-
fallende Einkommensteuer der Kategorie der Masseverbindlichkeit zugeordnet und dementsprechend 
gegenüber dem Kläger als Insolvenzverwalter durch einen Steuerbescheid festgesetzt. 

Im Streitfall ist nämlich der in Rede stehende Besteuerungstatbestand – Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
durch Veräußerung der zum Betriebsvermögen des I gehörenden beweglichen Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens – nach Insolvenzeröffnung verwirklicht worden. 

Zwar ist vorliegend der Besteuerungstatbestand nicht durch eine Veräußerung seitens des Insolvenz-
verwalters selbst, sondern durch das Verhalten eines absonderungsberechtigten Insolvenzgläubigers 
ausgelöst worden, der die ihm zur Verwertung überlassenen beweglichen Gegenstände verkaufte. Erst 
mit den einzelnen Verkäufen der Wirtschaftsgüter endete aber deren Zugehörigkeit zum Betriebsver-
mögen. Auch wenn die durch diesen Vorgang aufgedeckten stillen Reserven schon vor Eröffnung des 
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Insolvenzverfahrens entstanden waren, scheidet die Annahme eines bereits vor Insolvenzeröffnung 
begründeten Steueranspruchs aus. Vielmehr ist angesichts des Zeitpunkts der Gewinnrealisierung 
aufgrund der Veräußerung der zur Masse gehörenden beweglichen Gegenstände die hierauf entfal-
lende Einkommensteuer eine Masseverbindlichkeit. 

8. Wann eine Moderationstätigkeit nicht künstlerisch, sondern gewerblich ist 
Der Moderator einer privaten TV-Sendereihe erbringt keine erkennbare schauspielerische Leis-
tung, wenn er sich darin lediglich selbst als Person mit seinen prägenden Charaktereigenschaf-
ten darstellt. Mangels eigenschöpferischer Leistung liegt keine freiberufliche künstlerische Tä-
tigkeit vor. 
Hintergrund 

Der Kläger wirkte als selbstständiger Moderator an einer TV-Sendereihe des Privatfernsehens mit, in 
der er Personen dabei unterstützte, ihre persönliche Situation zu verbessern. Er beriet dabei die be-
troffenen Personen in Gesprächen, ließ sich dabei filmen, kommentierte die Ereignisse und lenkte als 
Experte den Geschehensablauf. 

In seiner Einkommensteuererklärung ordnete er die vom TV-Produzenten erhaltenen Honorare den 
Einkünften aus freiberuflicher Tätigkeit zu. Eine Gewerbesteuererklärung gab er nicht ab. 

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass der Kläger gewerbliche Einkünfte erzielt hatte und setzte 
einen Gewerbesteuer-Messbetrag fest. Er sei nicht als freiberuflicher Schauspieler tätig gewesen, 
sondern lediglich bei der Ausübung seiner Expertentätigkeit von einem Kamerateam gefilmt worden. 
Es ging von einem schlichten Abfilmen der Realität aus und verneinte deshalb eine künstlerische, ei-
genschöpferische Arbeit. 

Entscheidung 
Das FG wies die Klage ab und entschied, dass der Kläger durch seine Moderationstätigkeit gewerbli-
che Einkünfte erzielt hatte. Es lag keine künstlerische Tätigkeit i. S. v. § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG 
vor, da der Kläger keine eigenschöpferische Leistung erbracht hatte. Seine Tätigkeit in der TV-
Sendung hatte darin bestanden, er selbst zu sein und in dieser Eigenschaft den anderen Teilnehmern 
zu helfen. Eine schauspielerische Leistung war in seinem Verhalten nicht erkennbar gewesen; er war 
keine Kunstfigur. 

Die Tätigkeit ging nicht über die medienwirksam aufbereitete Darstellung der Wirklichkeit hinaus, deren 
Kern die Alltagskommunikation mit den Teilnehmern war. Eine eigenschöpferische Tätigkeit ergab sich 
gerade nicht schon daraus, dass der Kläger seine eigene Persönlichkeit darstellte und die Kommunika-
tion selbst gestaltete. 


